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Regeste

Entscheid des I. Zivilappellationshofs des Kantonsgerichts | Sachenrecht

Erwägungen

E. 1
a) In vermögensrechtlichen Angelegenheiten sind erstinstanzliche End- und
Zwischenentscheide mit Berufung anfechtbar, wenn der Streitwert der zuletzt
aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10‘000.- beträgt (Art. 308 ZPO). Nicht
berufungsfähige erst- instanzliche Entscheide und Zwischenentscheide sind mit
Beschwerde anfechtbar (Art. 319 Bst. a ZPO). Vorliegend ging die Vorinstanz davon aus,
dass der Streitwert unter CHF 10‘000.- liegt. Es besteht keine Veranlassung, von dieser
Betrachtungsweise abzuweichen, zumal sie von den Parteien nicht in Frage gestellt wird.
Somit ist das Rechtsmittel der Beschwerde gegeben. b) Die Beschwerdefrist beträgt 30
Tage (Art. 321 Abs. 1 ZPO). In Fällen, in denen der Post ein Zurückbehaltungsauftrag
erteilt wurde, ist eine eingeschriebene Sendung spätestens am letzten Tag einer Frist von
sieben Tagen ab Eingang bei der Poststelle am Ort des Empfängers als zugestellt zu
betrachten, soweit der Adressat der Sendung mit der fraglichen Zustellung hatte rechnen
müssen (BGE 134 V 49 E. 4). Der Beschwerdeführer erteilte der Post den Auftrag,
Sendungen zurückzubehalten. Das ange- fochtene Urteil ist am 18. Mai 2015 bei der für den
Beschwerdeführer zuständigen Poststelle eingegangen (act. 40). Unter diesen Umständen
wurden die am 26. Mai 2015 der Post über- gebene Beschwerdeschrift wie auch die
weiteren, am 5. und 10. Juni 2015 der Post übergebenen Eingaben rechtzeitig eingereicht. c)
Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und/oder die offensichtlich
unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). d) Die
Beschwerdeinstanz kann aufgrund der Akten entscheiden (Art. 327 Abs. 2 ZPO).

E. 2
Ein erster Punkt des vorliegenden Streites betrifft das sogenannte massgebende Terrain. Der
Gerichtspräsident führt dazu im angefochtenen Urteil aus, dass dieses Terrain nicht
eindeutig festgestellt werden könne. Es lägen 3 verschiedene Höhenberechnungen vor,
nämlich eines Architekturbüros, eines Geometers und des Bauamtes der Gemeinde
G.________. Beim Vergleichen der Grundstücke Nr. hhh, eee und iii werde sichtbar, dass
alle Grundstücke etwa dieselbe Rasenhöhe hätten. Auch das Grundstück des
Beschwerdeführers, die Nr. ddd, habe
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Zudem ergebe sich die gleiche Rasenhöhe aus einem sich in den Akten befindlichen Bild.
Der Gerichtspräsident erachtete es deshalb als wahrscheinlich, dass die Rasenhöhe dem
natürlichen Geländeverlauf der Umgebung entspricht und folglich den Nullpunkt der



Messung darstellt und nicht – wie vom Beschwerdeführer behauptet – der Kiesplatz. Zudem
hätten die Beschwerdegegner auf die von der zuständigen Gemeindebehörde gegebene
Auskunft vertraut. Der Gerichtspräsident führt weiter aus fest, dass als Nullpunkt
(massgebendes Terrain) für die Messung der zulässigen Höhe der heute bestehende
natürliche Geländeverlauf der Umgebung gilt und dass der Nullpunkt der zweiten (unteren)
Schwellenhöhe entspricht (E. 5.1.3 ff.). Was die Höhe der neuen Einfriedung betrifft, stellte
der Gerichtspräsident in einem zweiten Punkt fest, dass diese die Maximalhöhen von
1.90m, 1.94m und 1.97m erreicht und somit unter der in Art. 59 EGZGB zugelassenen
Maximalhöhe liegt (E. 6). a) Gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO ist die Beschwerde bei der
Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzureichen. Für die Anforderungen an die
Beschwerdebegründung gilt laut Botschaft das zur Berufung Gesagte (BBl 2006 7221, S.
7378), wonach ein blosser Hinweis auf die Vorakten nicht genügt, umgekehrt der
Berufungskläger sich weitschweifiger Ausführungen zu enthalten hat (a.a.O., S. 7373). Die
Beschwerdebegründung muss insoweit mindestens die Anforderungen an eine
Berufungsschrift erfüllen (BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3.3). Begründen in
diesem Sinne bedeutet aufzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft
erachtet wird. Dieser Anforderung genügt der Beschwerdeführer nicht, wenn er lediglich
auf die vor erster Instanz vorgetragenen Vorbringen verweist, sich mit Hinweisen auf
frühere Prozesshandlungen zufriedengibt oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner
Weise kritisiert. Die Begründung muss hinreichend genau und eindeutig sein, um von der
Beschwerde- instanz mühelos verstanden werden zu können. Dies setzt voraus, dass der
Beschwerdeführer im Einzelnen die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er
anficht, und die Aktenstücke nennt, auf denen seine Kritik beruht. Die Begründung ist eine
gesetzliche, von Amtes wegen zu prüfende Zulässigkeitsvoraussetzung für die Beschwerde.
Fehlt sie, so tritt das obere kantonale Gericht nicht auf die Beschwerde ein (BGE 138 III
374 E. 4.3.1). Ist die Begründung in der Substanz mangelhaft, lässt dies das Eintreten auf
sie unberührt, kann sich aber in der materiellen Beurteilung zum Nachteil des
Berufungsklägers auswirken (vgl. BSK ZPO-SPÜHLER, 2. Aufl. 2013, Art. 311 N. 15 und
Art. 321 N. 4). b) In seiner Eingabe vom 26. Mai 2015 führt der Beschwerdeführer im
Wesentlichen aus, dass Mehrfachmessungen durch Geometer ergeben hätten, dass die
Nullhöhe kurz über der Kieshöhe liege. In der Folge wirft er Fragen auf, verweist auf Fotos
und eine vor einigen Wochen durchgeführte Kernbohrung, erwähnt einen 1998 verfügten
Baustopp und behauptet, der Mitarbeiter der Gemeindebaubehörde sei überfordert gewesen.
In seiner Eingabe vom 5. Juni 2015 führt er aus, das ganze Problem habe vor 3 bis 4 Jahren
begonnen; der Grund der Beschwerde sei der Bretterzaun; inzwischen seien wieder mehrere
Bäume gepflanzt worden. In seiner Eingabe vom 10. Juni 2015 schliesslich führt der
Beschwerdeführer aus, die „Tafers- Gericht-Interpretation“ der „Null-Terrain-Höhe“
entspreche nicht den geometrischen Messungen durch den Profigeometer, daher werde die
Behebung des Mangels des ersten Entscheids verlangt. Auch sollte die Kernbohrung
berücksichtigt werden. Mit diesen Ausführungen zum massgebenden Terrain setzt sich der
Beschwerdeführer – selbst unter Berücksichtigung des Umstandes, dass es sich um eine
Laienbeschwerde handelt – nicht rechtsgenüglich mit der Argumentation des
Gerichtspräsidenten auseinander, obwohl er ausdrück- lich auf die Begründungspflicht
aufmerksam gemacht worden ist. Er legt nicht dar, warum die vom
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Terrains herangezogenen Anhaltspunkte fehlerhaft wären, sondern versteift sich, wie bereits
im erstinstanzlichen Verfahren, im Wesentlichen darauf, auf die vom Geometer festgestellte



Nullhöhe und die Kernbohrung zu verweisen sowie Fragen aufzuwerfen. Was die Höhe der
neuen Einfriedung betrifft, findet sich in den Eingaben des Beschwerdeführers überhaupt
keine Kritik. Auf die Beschwerde ist folglich mangels Begründung nicht einzutreten. Im
Übrigen ist die Begründung des Klägers auch ungenügend substantiiert, weshalb die
Beschwerde abgewiesen werden müsste, wenn darauf hätte eingetreten werden können.

E. 3
Der Beschwerdeführer ist mit seinem Begehren nicht durchgedrungen. Bei diesem Ausgang
des Verfahrens sind ihm die Prozesskosten aufzuerlegen (Art. 106 ZPO). Die
Gerichtskosten sind auf CHF 500.- festzusetzen. Da auf das Einholen der Stellungnahme
der Beschwerdegegner verzichtet worden ist, stellte sich die Frage der Ausrichtens einer
Parteientschädigung zum vornherein nicht. Der Hof erkennt: I. Auf die Beschwerde wird
nicht eingetreten. II. Die Prozesskosten des Beschwerdeverfahrens werden A.________
auferlegt. a) Die Gerichtskosten werden auf CHF 500.- festgesetzt und mit dem geleisteten
Vorschuss verrechnet. b) Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. III. Zustellung.
Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Verfassungsbeschwerde beim
Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen
Zulässigkeitsvoraus- setzungen sind in den Art. 113–119 und 90 ff. des Bundesgesetzes
über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete
Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 24.
September 2015/rhe Präsident Gerichtsschreiberin
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